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AMTSBLATT 
des Landratsamtes Haßberge 

 

   Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. (0 95 21) 27-240 

  

 

Nr. 4 Haßfurt, 02.05.2013 66. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

AAmmttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  

 
 
 
 
 

 

I n h a l t :  

 
Teil I: 

 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Ein-
richtungen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

� Jahresabschluss und Lagebericht des Ge-
meinsamen Kommunalen Kooperations- und 
Serviceunternehmens Haßberge 

 
 

S. 16-17 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

� HH-Satzung des Zweckverbandes zur Ab-
wasserbeseitigung im Raum Theres 

 
S. 17-18 

� HH-Satzung des Schulverbandes Theres S. 18-19 

� HH-Satzung des ZV zur Wasserversorgung 
der Zeil-Ebelsbach-Gruppe 

 
S. 19 

� HH-Satzung des Schulverbandes Marolds-
weisach 

 
S. 19-20 

� HH-Satzung des ZV zur Wasserversorgung 
der Veitensteingruppe 

 
S. 20-21 

 
 
 

 
 

TTeeiill    II  

 
 

Gemeinsames Kommunales Kooperations- und Servi-
ceunternehmen Haßberge; 
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haß-
berge und der beteiligten Körperschaften des öffentli-
chen Rechts 
 
 
Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts für das Wirtschaftsjahr 2011 des Gemeinsamen 
Kommunalen Kooperations- und Serviceunternehmens 
Haßberge. 
 
Der Verwaltungsrat des Gemeinsamen Kommunalen 
Kooperations- und Serviceunternehmens Haßberge hat 
in den Sitzungen am 23.10.2012 und am 10.04.2013 
nachfolgende Beschlüsse gefasst: 
 
Feststellung des Jahresabschlusses: 
Der Jahresabschluss 2011 des Gemeinsamen Kom-
munalen Kooperations- und Serviceunternehmens 
Haßberge, Anstalt des öffentlichen Rechts des Land-
kreises Haßberge und der beteiligten Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, vom 15.05.2012, der eine Bi-
lanzsumme von 343.775,38 € und einen Jahresüber-
schuss von  5.122,39 € aufweist, wird festgestellt. 
 
Gewinnverwendung 
Für die Zurverfügungstellung des Stammkapitals in 
Höhe von 100.000,00€ werden aus dem Jahresüber-
schuss Zinsen für die Zurverfügungstellung des 
Stammkapitals an die Träger bzw. den Abfallwirt-
schaftsbetrieb (für den Träger Landkreis Haßberge) 
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ausgeschüttet. Der jeweilige Zinsanteil eines Trägers 
bestimmt sich nach der Höhe seiner Einlage. 
 
Entlastung des Vorstands 
Herrn Wilfried Neubauer, der bis 17.03.2013 zum Vor-
stand des gemeinsamen Kommunalunternehmens be-
stellt war, wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung 
erteilt. 
 
Der Abschlussprüfer (Bayerischer Kommunaler Prü-
fungsverband, München) erteilte folgendes Testat: 
 
„Die Buchführung und der Jahresabschluss für das 
Jahr 2011 entsprechen nach unserer pflichtgemäßen 
Prüfung den Rechtsvorschriften und der Unterneh-
menssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahres-
abschluss; die Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die wirtschaftli-
chen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen 
Anlass zu Beanstandungen.“ 
 
Der Jahresabschluss (incl. Lagebericht) 2011 liegt in 
der Zeit vom 03.06. bis einschließlich 14.06.2013 öf-
fentlich aus. Die Unterlagen sind beim Gemeinsamen 
Kommunalen Kooperations- und Serviceunternehmen 
Haßberge, Am Herrenhof 1 (3. OG., Zimmer 301), 
97437 Haßfurt, zu folgenden Zeiten einsehbar: 
 

Montag bis Mittwoch:   8.30 bis 12.30 Uhr und  
14.00 bis 16.00 Uhr, 

 

Donnerstag:     8.30 bis 12.30 Uhr und  
14.00 bis 17.00 Uhr, 

 

Freitag:   8.30 bis 12.30 Uhr. 
 
 

Haßfurt, 30.04.2013 
Gemeinsames Kommunales Kooperations- und Servi-
ceunternehmen Haßberge 
 

Schmidt, Vorstand 
 
 

 

TTeeiill    IIII  

 

Nr. I/2 - 941/1-11 
 
 

Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
und des Gesetzes über die Kommunale Zusammen- 
arbeit 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung  

im Raum Theres, 97503 Gädheim, 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2013 
 
 

Aufgrund der Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband 
folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 
 

im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit 223.500,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 690.300,00 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermö-
genshaushalt wird auf 600.000,00 € festgesetzt. 
 

 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
1. Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll)  
wird auf                178.894,00 € 

 festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umge-
legt. 

 

 Umlegungsschlüssel ist die Zahl der angeschlos-
senen Einwohner in den Verbandsgemeinden: 

 

Gädheim 1.140 EW x 46,00 € =   52.440,00 € 
Theres 2.304 EW x 46,00 € = 105.984,00 € 
Wonfurt    445 EW x 46,00 € =   20.470,00 € 

 3.889 EW   178.894,00 € 
 
 
2. Der nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt  
wird auf        81.669,00 € 
festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umge-
legt. 
 
Umlegungsschlüssel ist die Zahl der angeschlos-
senen Einwohner in den Verbandsgemeinden: 
 
Gädheim 1.140 EW x 21,00 € =   23.940,00 € 
Theres 2.304 EW x 21,00 € =   48.384,00 € 
Wonfurt    445 EW x 21,00 € =     9.345,00 € 

 3.889 EW     81.669,00 € 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 100.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in 
Kraft. 
 
Theres, 12.03.2013 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
im Raum Theres  
 

Eck, Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 

Die von der Verbandsversammlung am 05.02.2013 er-
lassene Haushaltssatzung für das Jahr 2013 hat das 
Landratsamt Haßberge mit Schreiben vom 04.03.2013 
rechtsaufsichtlich genehmigt. Sie enthält genehmi-
gungspflichtige Bestandteile. 
 
Vom dritten Werktage an nach dieser Bekanntma-
chung liegt der Haushaltsplan eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Theres, 
Zimmer Nr. 211, Rathausstr. 3, 97531 Theres, inner-
halb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf. 
Im Übrigen kann die Haushaltssatzung samt Anlagen 
während der Dauer ihrer Gültigkeit jederzeit an gleicher 
Stelle eingesehen werden. 
 
Haßfurt, 21.03.2013 
Landratsamt Haßberge 
 
Schor 
 

 

 
 
 
Nr. I/2 -  941/1-9 
 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat  
Bayern, des Gesetzes über die Kommunale Zusam-
menarbeit sowie des Bayer. Schulfinanzierungsgeset-
zes 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Schulverbandes Theres, 97531 Theres 

(Landkreis Haßberge), 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 35 KommZG sowie 
der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung - GO - erlässt der 
Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit   639.600,00 € 
und 

 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit      99.000,00 € 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen oder Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Be-

darf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2013 auf 419.020,00 € festgesetzt und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 

wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 1. Oktober 2012 auf 292 Verbandsschüler 
festgesetzt.  

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler 

auf 1.435,00 € festgesetzt. 
 
4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Be-

darf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2013 auf 58.400,00 € festgesetzt und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage). 

 
5. Der Berechnung der Investitionsumlage wird die 

Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2012 
mit insgesamt 292 Verbandsschülern zu Grunde 
gelegt. 

 
6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 

200,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 125.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in 
Kraft. 
 
Theres, 22.03.2013 
Schulverband Theres 
 
Eck, Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 

Die von der Verbandsversammlung am 26.02.2013 er-
lassene Haushaltssatzung für das Jahr 2013 hat das 
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Landratsamt Haßberge mit Schreiben vom 20.03.2013 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine geneh-
migungspflichtigen Bestandteile. 
 

Vom dritten Werktage an nach dieser Bekanntma-
chung liegt der Haushaltsplan eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Theres, 
Zimmer Nr. 211, Rathausstr. 3, 97531 Theres, inner-
halb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf. 
Im Übrigen kann die Haushaltssatzung samt Anlagen 
während der Dauer ihrer Gültigkeit jederzeit an gleicher 
Stelle eingesehen werden. 
 
Haßfurt, 28.03.2013 
Landratsamt Haßberge 
 

Schor 
 

 
 
 
Nr. I/2 - 941/1-10 
 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
und des Gesetzes über die Kommunale Zusammen-
arbeit 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung  
der Zeil-Ebelsbach-Gruppe, Sitz Zeil a.Main, 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
und der Art. 41, 42 und 43 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit erlässt der Zweck-
verband zur Wasserversorgung der Zeil-Ebelsbach-
Gruppe folgende Haushaltssatzung: 
 
 

 
§ 1 

 
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2013 
wird hiermit festgesetzt. 
 
Er schließt  
im Erfolgsplan 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit    475.915,00 € 
und 
im Vermögensplan 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit    197.000,00 € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wer-
den nicht festgesetzt. 

 
 

§ 4 
 
Die Umlage wird auf 1,00 € pro cbm Wasser fest-
gesetzt.  
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird 
auf 150.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in 
Kraft. 
 
Zeil a.Main, 19.02.2013 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Zeil-Ebelsbach-Gruppe 
 

Stadelmann, Verbandsvorsitzender 

 
 

II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 19.02.2013 er-
lassene Haushaltssatzung für das Jahr 2013 hat das 
Landratsamt Haßberge mit Schreiben vom 12.04.2013 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine geneh-
migungspflichtigen Bestandteile. 
 
Vom dritten Werktage an nach dieser Bekanntma-
chung liegt der Haushaltsplan eine Woche lang in den 
Stadtwerken der Stadt Zeil a.Main, Bamberger Str. 20, 
97475 Zeil, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den öffentlich auf. Im Übrigen kann die Haushaltssat-
zung samt Anlagen während der Dauer ihrer Gültigkeit 
jederzeit an gleicher Stelle eingesehen werden. 
 
 

Haßfurt, 12.04.2013 
Landratsamt Haßberge 
 
 
Schor 
 

 
 
Nr. I/2 - 941/1-9 
 
 

Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern/des Gesetzes über die Kommunale Zusammen-
arbeit/des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Schulverbandes Maroldsweisach 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2013 

 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 
KommZG i. V. m. Art. 63 GO erlässt der Schulverband 
Maroldsweisach folgende Haushaltssatzung: 
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§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 
im   Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit  532.430,00 € 

und 
im   Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit    41.000,00 € 

ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

entfällt 
 
 

§ 5 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das 
Haushaltsjahr 2013 auf 435.580,00 € festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler 
auf die Mitglieder des Schulverbandes umge-
legt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 

wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 01.10.2012 auf 270 Verbands-
schüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage je Verbandsschüler 
wird auf 1.613,2593 € festgesetzt. 

 
 

(2) Investitionsumlage 
 

 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 
 

§ 6 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung der Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 80.000,00 € festgesetzt. 
 
 
 

§ 7 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 
 

§ 8 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in 
Kraft. 
 
Maroldsweisach, 25.04.2013 
Schulverband Maroldsweisach 
 

Wilhelm Schneider, 1. Vorsitzender 

 
II. 

 

Die von der Verbandsversammlung am 22.11.2012 er-
lassene Haushaltssatzung für das Jahr 2013 hat das 
Landratsamt Haßberge mit Schreiben vom 17.04.2013 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine geneh-
migungspflichtige Bestandteile. 
 
Vom dritten Werktage an nach dieser Bekanntma-
chung liegt der Haushaltsplan eine Woche lang im 
Rathaus des Marktes Maroldsweisach, Zimmer Nr. 12, 
Hauptstr. 24, 96126 Maroldsweisach, innerhalb der all-
gemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf. Im Übrigen 
kann die Haushaltssatzung samt Anlagen während der 
Dauer ihrer Gültigkeit jederzeit an gleicher Stelle ein-
gesehen werden. 
 
Haßfurt, 30.04.2013 
Landratsamt Haßberge 
 

Schor 
 

 
 
Nr. I/2 - 941/1-10 
 

Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern/des Gesetzes über die Kommunale Zusammenar-
beit 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 

der Veitensteingruppe 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2013 
 

Aufgrund der Verbandssatzung und der §§ 41 und 42 
des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) i.V.m. Art. 63 ff. der Bayerischen Gemein-
deordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende 
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit  328.900,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit    75.500,00 € 
ab. 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zu rechtzeitigen 
Leistungen von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 50.000,00 € festgesetzt. 
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§ 5 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in 
Kraft. 
 
Kottendorf, 04.03.2013 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Veitensteingruppe 
 

Steppert, Vorsitzender 
 
 

II. 
 

Die von der Verbandsversammlung am 04.03.2013 er-
lassene Haushaltssatzung für das Jahr 2013 hat das 
Landratsamt Haßberge mit Schreiben vom 17.04.2013 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine geneh-
migungspflichtige Bestandteile. 
 

Vom dritten Werktage an nach dieser Bekanntma-
chung liegt der Haushaltsplan eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes in Kottendorf, 
Kottendorfer Str. 1a (Maschinenhaus), 96151 Breit-
brunn, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 
öffentlich auf. Im Übrigen kann die Haushaltssatzung 
samt Anlagen während der Dauer ihrer Gültigkeit je-
derzeit an gleicher Stelle eingesehen werden. 
 
Haßfurt, 30.04.2013 
Landratsamt Haßberge 
 
Schor 
 
 

 

 
 

Landratsamt Haßberge 
Rudolf Handwerker 

Landrat 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


